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Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 13.05.2026 
 

BESCHLUSSVORLAGE Nr. IV/III/22/28/05/2026 
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 28.05.2026 

 
Gegenstand der Vorlage: 
Beschluss zur Stellungnahme der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum 2. Entwurf der 
„Teilfortschreibung Erneuerbare Energien“ des Regionalplanes Leipzig-Westsachsen (Fassung 
07.05.2026) 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Stellungnahme der Träger- und Öffentlich-
keitsbeteiligung zum 2. Entwurf der „Teilfortschreibung Erneuerbare Energien“ des Regional-
planes Leipzig-Westsachsen (Fassung 07.05.2026) 

 
Begründung: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick hat in seiner Sitzung vom 16.04.2025 mit Beschluss Nr.: 
72/10/16/04/2025 den Bürgermeister beauftragt, im Rahmen des Beteiligungs- und Anhörungs-
verfahren zur „Teilfortschreibung Erneuerbaren Energien“ des Regionalplans Leipzig- West-
sachsen eine Stellungnahme abzugeben, welche alle fachlichen und rechtlichen Möglichkeiten 
nutzt, um das Rechtskräftig werden der Ausweisung von Flächen für Windenergieanlagen im 
Gemeindegebiet zu unterbinden. 
 
Am 27.03.2026 hat die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Leipzig-
Westsachsen (Beschluss-Nr. VIII/VV/06/01/2026) die Freigabe des 2. Entwurfs der „Teilfort-
schreibung Erneuerbare Energien" des Regionalplans Leipzig-Westsachsen in der Fassung 
vom 05. März 2026 einschließlich Umweltbericht für die Beteiligung nach § 9 Abs. 2 ROG und § 
6 Abs. 2 SächsLPIG beschlossen. Die Auslegung des 2. Entwurfes des Regionalplans „Teilfort-
schreibung Erneuerbare Energien“ mit seiner Begründung und dem Umweltbericht sowie den 
zweckdienlichen Unterlagen sind vom 20.04.2026 bis einschließlich 15.06.2026 veröffentlicht. In 
dem vorgenannten Zeitraum können Stellungnahmen zum 2. Entwurf der ,,Teilfortschreibung 
Erneuerbare Energien" des Regionalplans, zu seiner Begründung und zum Umweltbericht ab-
gegeben werden. 
 
Mit der „Teilfortschreibung Erneuerbare Energien“ des Regionalplanes Leipzig-Westsachsen 
sind folgende Flächen für die Stadt Bad Lausick und ihren Ortsteilen betroffen (siehe Karte 1 
Festlegungskarte): 
 

- Fläche 50 Buchheim 
- Fläche 49 Lauterbach/Otterwisch 

 
Die vorliegende Stellungnahme wurde vom Technischen Ausschuss am 07.05.2026 zur Be-
schlussfassung für die Sitzung des Stadtrates bestätigt. 

 
Anlagen:   
Stellungnahme der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum 2. Entwurf der „Teilfortschrei-
bung Erneuerbare Energien“ des Regionalplanes Leipzig-Westsachsen (Fassung 07.05.2026) 

 
bereits gefasste Beschlüsse: 72/10/16/04/2025 Grundsatzbeschluss zum Bau von Windkraftanlagen   
aufzuhebende Beschlüsse: ---- 

Finanzielle Auswirkungen:  
- Produktkonto Ergebnishaushalt:  
- Produktkonto Finanzhaushalt :   
- einmalige Kosten:   
- laufende Kosten                :     
- zu erwartende Erträge      :   
- jährliche Belastung           :  
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Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin.    HA  OA  Bau x Lieg. x VA  TA    
 

Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin.   HA  OA  Bau x         
 

Verantwortlich für die Durchführung: 

Bgm.  Fin.  HA  OA  Bau x         
 

Verteiler der Vorlage: 

Bgm. x 18xSR x  8xOR  Fin. x HA   Bau x     Presse  

 


